
 
 
 

Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei 
Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person (Spenden)   

 

Die DS-GVO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese stärkt die Rechte 
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger.    

Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für den Gemeinde Stemwede von besonderer  Bedeutung. 
Hiermit kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit:  

 

Verantwortliche/r:  
 
 
 
 
 

Datenschutzbeauftragte/r:  
 
 

 
 
 
 
 
 
Zweck und Notwendigkeit:  

 
 
 
 

Rechtsgrundlage:  
 
 

Empfänger/Kategorien von 
Empfängern:    

 
 
 
 

Verpflichtung zur Bereitstellung der 
Daten, Folgen bei  Nichtbereitstellung:   

 
Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der Daten:   

 
Speicherdauer bzw. -kriterien:  

 
Betroffenenrechte:  

 
 
 
 
 
 

Zuständige Aufsichtsbehörde:  

 

 

Gemeinde Stemwede,   
vertreten durch den Bürgermeister 

Amtshausplatz 1  
32351 Stemwede-Levern   
Tel.: 05745/78899-0   
E-Mail: info@stemwede.de   
 
Datenschutzbeauftragte/r der Gemeinde Stemwede,  

Persönlich 

Gemeinde Stemwede 
Amtshausplatz 1 

32351 Stemwede 

 
E-Mail: datenschutz@stemwede.de   
 
Die personenbezogenen Daten der beteiligten Personen  (Spender/in 
oder Zuwendende/r) werden zum Zwecke der  Herstellung zur 
Transparenz und aufgrund steuerrechtlicher  Vorgaben intern 
verarbeitet. Eine Weiterverarbeitung zu anderen als den gesetzlich 
vorgegebenen Zwecken erfolgt nicht.   
 
Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen 
Verwaltung (Anti-Korruptionserlass NRW) vom 09.12.2022   Art.6 
DSGVO Abs. 1 Buchstabe c i.V.m. § 50 Abs. 7 EStDV   
 
Intern verarbeitet werden folgende personenbezogene Daten: a)  Name 
und Anschrift der Zuwendenden (Ausnahme: als anonym  gelistete 
Spenden) b) Art der gewährten Zuwendung c) Umfang der gewährten 
Zuwendung d) Zweck der gewährten Zuwendung e)  Zeitpunkt der 
Annahme der Zuwendung f) Zeitpunkt der  Vereinnahmung der 
Zuwendung mit Angabe der Kostenart   
 
 
Konkludentes Handeln, sofern eine Spendenbescheinigung 
ausgestellt werden soll.   
 
 
Verarbeitung der Daten durch die zuständige Organisationseinheit  
(Stelle, die Spende erhält), der Bürgermeister, Organisationseinheit 
Finanzen.   

6 Jahre: Art. 5 DSGVO i.V.m. § 147 Abs. 1 Nr. 5 & Abs. 3 S. 1 AO  
 
Von der Datenverarbeitung betroffene Personen haben nach  Maßgabe 
der Artikel 15 – 21 DSGVO folgende Rechte: Recht auf  Auskunft über die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, Recht auf Löschung oder  Einschränkung der 
Datenverarbeitung, Recht auf Widerspruch  gegen die Datenverarbeitung 
wegen besonderer Umstände, Recht auf Datenübertragbarkeit, Recht auf 
Beschwerde an die  Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen   
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  Nordrhein-
Westfalen Kavalleriestr. 2-4  
40213 Düsseldorf Telefon 

 



 
 

0211 / 38424-0 Fax 0211 / 38424-10  
Email poststelle@ldi.nrw.de  
Internet www.ldi.nrw.de  

 


